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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Ermacora, Dipl.-Ing. Winsauer, 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Landesverteidigung 

betreffend Unfall bei militärischer übung in Vorarlberg 

Laut "Wiener Zeitung" vom 27. März '1987 hat sich bei einer 

militärischen übung in Vorarlberg (Gefechtsleistungsmarsch 

des Landwehrstanmlregimentes 91) ein Unfall ereignet, der 

bedauerlicherweise zum Tod eines jungen Soldaten geführt 

hat. Das bedauern die Anfragesteller außerordentlich. 

Eine Untersuchung über den Vorgang und die damit ver­

bundenen Verantwortlichkeiten ist unerläßlich. 

Di~ ullterfertigten Abgeordneten richten daher an den Bun­

desminister für Landesverteidigung folgende 

A n fra g e : 

1. Welche Stellung nimmt ein "Gefechtsleistungsmarsch" im 

Rahmen der militärischen Ausbildung ein? 

2. Ist die Teilnahme an einem solchen Gefechtsleistungs­

marsch für jeden Soldaten verpflichtend oder ist sie 

freiwillig? 

3. War das Durchwaten eines fließenden Wassers dienstplan­

mäßig vorgesehen? 

4. War das Durchwaten eines fließenden Wassers verpflich­

tend und wäre eine Weigerung disziplinarrechtlich zu 

verfolgen gewesen? 
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5. War der Verunglückte ein sicherer Schwimmer oder 

gar ein Nichtschwimmer? 
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6. Welche Ausbildungsregeln bestehen, um das Waten durch 

fließendes Wasser zu üben? 

7. Welche Sicherheitsvorkehrungen bestehen für das Durch­

waten fließenden Wassers? 

8. Welche Konsequenzen werden Sie aus diesem bedauerlichen 

Vorfall ziehen? 
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